
Baubeginnanzeige
gemäß § 59 Abs. 2 LBO

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 59 Abs. 2 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) zeigen wir den Ausführungsbeginn
für das nachstehende Bauvorhaben an:

1. Bauvorhaben

3. Baugrundstück

2. Bauherr/in

4. Entwurfsverfasser/in

5. Bauleiter/in
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Anschrift der Bauaufsichtsbehörde
Stadt Stuttgart - Baurechtsamt
Eberhardstraße 33
70173 Stuttgart

Nr./AZ Bitte stets angeben!

Zutreffendes bitte ankreuzen, oder ausfüllen

Baugenehmigungs-Nr.:

Datum des Baubeginns:

Genaue Bezeichnung des Vorhabens
 Errichtung  Änderung  Nutzungsänderung  Abbruch

Name, Vorname, PLZ, Ort, Straße, Haus-Nr., Telefon

Gemeinde, Gemeindeteil, PLZ, Ort, Straße, Haus-Nr., Gemarkung, Flur, Flurstück, Größe

Name, Vorname, PLZ, Ort, Straße, Haus-Nr., Telefon

Name, Vorname, PLZ, Ort, Straße, Haus-Nr., Telefon

Sonstiges, Bemerkungen:

Hinweis:
Der Bauherr hat den Baubeginn genehmigungspflichtiger Vorhaben und die Wiederaufnahme der Bauarbeiten nach einer
Unterbrechung von mehr als sechs Monaten vorher der Baurechtsbehörde schriftlich mitzuteilen.     (§ 59 Abs. 2 LBO)

Unterschrift


